
 

  

 

 

MAINOVA AKTIENGESELLSCHAFT 

FRANKFURT AM MAIN 

 

 

- ISIN DE0006553464 - 

- WKN 655 346 - 

 

- ISIN DE0006553407 - 

- WKN 655 340 - 

 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

am Mittwoch, 25. Juni 2025 

um 10:00 Uhr (MESZ) 

(Einlass ab 09:00 Uhr (MESZ)) 

 

 

im 1. Obergeschoss  

des Meliá Frankfurt City Hotels 

Senckenberganlage 13 

60325 Frankfurt am Main 

 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses gemäß Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs  

der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO), A.1:  MNV6062025oHV 
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TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses, des vom Auf-

sichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lagebe-

richts der Mainova Aktiengesellschaft und des Konzerns einschließlich des er-

läuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des 

Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für 

das Geschäftsjahr 2024 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Kon-

zernabschluss bereits gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entspre-

chend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesord-

nung keine Beschlussfassung. 

 

Die vorgenannten Unterlagen werden von der Einberufung der Hauptversammlung an 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.mainova.de/hauptversammlung veröffentlicht und in der Hauptver-

sammlung ausgelegt und näher erläutert. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2024 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mit-

gliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2024 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mit-

gliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.  

https://www.mainova.de/hauptversammlung
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4. Wahl des Jahresabschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-

schäftsjahr 2025 

 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Wirtschafts-, Finanz- und Prüfungsaus-

schusses vor, die PKF Fasselt Partnerschaft mbH, Berlin, Zweigniederlassung Duis-

burg, zum Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 

zu wählen. 

 

Für die Prüfungsleistungen ab dem Geschäftsjahr 2025 hatte der Wirtschafts-, Finanz- 

und Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat nach Durchführung des vorgeschriebenen 

Auswahlverfahrens gemäß Art. 16 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforde-

rungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur 

Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission („EU-Abschlussprüferver-

ordnung“), das ein öffentliches Ausschreibungsverfahren für die Abschlussprüfung im 

Einklang mit der EU-Abschlussprüferverordnung umfasste, die PKF Fasselt Partner-

schaft mbH empfohlen und eine begründete Präferenz für diese ausgesprochen. 

 

Der Wirtschafts-, Finanz- und Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung gemäß Art. 

16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-Abschlussprüferverordnung erklärt, dass diese frei von 

ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten 

der Hauptversammlung beschränkende Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der EU-Ab-

schlussprüfungsverordnung genannten Art auferlegt wurde. 

 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung für das Geschäftsjahr 2025 

 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Wirtschafts-, Finanz- und Prüfungsaus-

schusses vor, die PKF Fasselt Partnerschaft mbH, Berlin, Zweigniederlassung Duis-

burg, zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 zu 

wählen. Die Wahl zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäfts-

jahr 2025 erfolgt vorsorglich für den Fall, dass der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung 

von Art. 37 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Mai 2006 (Abschlussprüfer-RL) in der Fassung der Richtlinie (EU) 2022/2464 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung 

der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 
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2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Cor-

porate Sustainability Reporting Directive – „CSRD“) eine ausdrückliche Wahl des Prü-

fers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die Hauptversammlung verlangen 

sollte, die Prüfung des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts also nach dem deutschen 

Umsetzungsrecht nicht ohnehin dem (Konzern-)Abschlussprüfer obliegen sollte. 

 

Der Wirtschafts-, Finanz- und Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung gemäß Art. 

16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-Abschlussprüferverordnung erklärt, dass diese frei von 

ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten 

der Hauptversammlung beschränkende Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der EU-Ab-

schlussprüfungsverordnung genannten Art auferlegt wurde. 

 

6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz (AktG) erstell-

ten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 

 

Gemäß § 162 AktG erstellen Vorstand und Aufsichtsrat jährlich einen Bericht über die 

im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitglied des 

Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung (Vergütungs-

bericht) und legen diesen Vergütungsbericht der Hauptversammlung gemäß § 120a 

Abs. 4 AktG zur Billigung vor.  

 

Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 erstellte Vergütungsbe-

richt wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob 

die gesetzlich erforderlichen Angaben nach § 162 Abs. 1 und Abs. 2 AktG gemacht 

wurden. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prü-

fung durch den Abschlussprüfer. Der vom Abschlussprüfer erstellte Vermerk über die 

Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 (nebst dem Vermerk des Abschluss-

prüfers) ist ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesell-

schaft unter https://www.mainova.de/hauptversammlung kostenfrei öffentlich zu-

gänglich und wird dort auch während der gesamten Hauptversammlung zugänglich 

sein (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG in Verbindung mit § 26q EGAktG). 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen. 

 

https://www.mainova.de/hauptversammlung
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7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstands-

mitglieder  

 

Nach § 120a Absatz 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten 

Gesellschaft über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems 

für die Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, 

mindestens jedoch alle vier Jahre. Die Hauptversammlung der Mainova Aktiengesell-

schaft hat zuletzt am 27. Mai 2021 einen solchen Beschluss gefasst, so dass turnus-

gemäß eine erneute Beschlussfassung erforderlich ist. 

 

Der Aufsichtsrat hat vor diesem Hintergrund das bisherige Vergütungssystem unter 

Berücksichtigung der strategischen Zielsetzungen der Gesellschaft im Hinblick auf 

Marktüblichkeit und Wettbewerbsfähigkeit überprüft und gestützt auf die Empfehlung 

des Präsidiums in seiner Sitzung am 25. April 2025 ein angepasstes Vergütungssystem 

für die Vorstandsmitglieder verabschiedet („Vergütungssystem 2025“).  

 

Das vorgelegte Vergütungssystem 2025 entspricht überwiegend der von der Hauptver-

sammlung am 27. Mai 2021 gebilligten Fassung des bisherigen Vergütungssystems. 

Es wurden Ergänzungen hinsichtlich der Regelbeispiele für die Möglichkeit einer vo-

rübergehenden Abweichung gemäß § 87a Abs. 2 Satz 2 AktG aufgenommen. Die 

Obergrenze für das kurzfristige variable Element (STI) wurde von 150 % des Zielaus-

zahlungsbetrags auf 200 % erhöht. Außerdem wird dem Aufsichtsrat bei der Feststel-

lung der Zielerreichung des langfristigen variablen Elements (LTI) die Möglichkeit ein-

geräumt, das rechnerische Ergebnis bei außerordentlichen Entwicklungen anzupas-

sen. 

 

Das Vergütungssystem 2025 ist ab Einberufung der Hauptversammlung über die Inter-

netseite der Gesellschaft unter https://www.mainova.de/hauptversammlung kosten-

frei öffentlich zugänglich und wird dort auch während der gesamten Hauptversammlung 

zugänglich sein (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG in Verbindung mit § 26q EGAktG). 

 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Präsidiums – vor, das 

Vergütungssystem 2025 für die Vorstandsmitglieder zu billigen.  

https://www.mainova.de/hauptversammlung
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8. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglie-

der 

 

Bei börsennotierten Gesellschaften ist gemäß § 113 Absatz 3 Satz 1 AktG mindestens 

alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Ein 

die Vergütung bestätigender Beschluss ist dabei gemäß § 113 Abs. 3 Satz 2 AktG 

zulässig. Die Hauptversammlung der Mainova Aktiengesellschaft hat zuletzt am 

27. Mai 2021 über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder beschlossen, so dass tur-

nusgemäß eine erneute Beschlussfassung erforderlich ist. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat haben überprüft, ob die Höhe und Ausgestaltung der derzei-

tigen Aufsichtsratsvergütung marktgerecht ist. Diese Überprüfung hat keinen Ände-

rungsbedarf ergeben. Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat hat sich die bisherige 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder bewährt und soll daher fortbestehen. 

 

Die derzeitige Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 14 der Satzung der Gesell-

schaft konkret festgesetzt und abstrakt im Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglie-

der beschrieben.  

 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nach § 113 Abs. 3 AktG ist ab Einberufung 

der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mainova.de/hauptversammlung kostenfrei öffentlich zugänglich und 

wird dort auch während der gesamten Hauptversammlung zugänglich sein (§ 124a 

Satz 1 Nr. 4 AktG in Verbindung mit § 26q EGAktG). 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

der Mainova Aktiengesellschaft nach dem derzeitigen abstrakten Vergütungssystem 

mit den nach § 87a Abs. 1 Satz 2 AktG erforderlichen Angaben und der in § 14 der 

Satzung konkret festgesetzten Regelung zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu 

bestätigen. 

 

9. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 der Satzung der Mainova Aktien-

gesellschaft zur Ermöglichung der virtuellen Hauptversammlung 

 

§ 118a Abs. 1 Satz 1 AktG ermöglicht es, in der Satzung vorzusehen oder den Vorstand 

zu ermächtigen vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 

https://www.mainova.de/hauptversammlung
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(virtuelle Hauptversammlung). § 118a Abs. 5 AktG sieht vor, dass eine derartige Sat-

zungsermächtigung für einen Zeitraum von längstens fünf Jahren nach ihrer Eintragung 

in das Handelsregister zulässig ist. 

 

Eine solche Ermächtigung soll neu geschaffen werden, um insbesondere auf unvorher-

gesehene Ereignisse und rechtliche Beschränkungen flexibel reagieren zu können, 

etwa wenn im Falle einer erneuten Pandemie eine Präsenz-Hauptversammlung nicht 

rechtssicher durchführbar sein sollte. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

§ 16 der Satzung der Mainova Aktiengesellschaft wird um folgenden neuen Absatz 

5 ergänzt: 

„(5)  Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne 

physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Er-

mächtigung gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in einem 

Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser von der Hauptversammlung 

am 25. Juni 2025 beschlossenen Satzungsbestimmung in das Handelsregis-

ter.“ 
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Weitere Angaben und Hinweise 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesell-

schaft in Höhe von Euro 170.746.342,40 eingeteilt in 6.669.779 Stückaktien mit ebenso 

vielen Stimmrechten. Davon lauten 6.596.959 auf den Namen und 72.820 auf den Inhaber. 

Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts  

 

Gemäß § 16 Abs. 2 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform in deut-

scher Sprache bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätes-

tens Mittwoch, 18. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), angemeldet haben: 

 

Mainova Aktiengesellschaft 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10  

80637 München 

oder per E-Mail: anmeldestelle@linkmarketservices.de 

 

Bei Inhaberaktien muss der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis spätestens 

Mittwoch, 18. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zusätzlich zu der Anmeldung ein von dem 

depotführenden Institut in Textform in deutscher oder in englischer Sprache erstellter be-

sonderer Nachweis des Aktienbesitzes übermittelt werden. Ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 

3 AktG ist jedoch in jedem Fall ausreichend. Der Nachweis hat sich gemäß § 16 Abs. 2 

Satz 6 der Satzung auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung, das ist 

Dienstag, 3. Juni 2025 24:00 Uhr (MESZ), zu beziehen (sog. Nachweisstichtag).  

 

Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des 

Teilnahme- und Stimmrechts aus den Inhaberaktien in der Hauptversammlung. Im Verhält-

nis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung 

des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweis-

stichtag erbracht hat. Die Inhaberaktien werden am Nachweisstichtag oder bei Anmeldung 

zur Hauptversammlung nicht gesperrt; vielmehr können Aktionäre über ihre Inhaberaktien 

auch nach dem Nachweisstichtag und nach Anmeldung weiterhin frei verfügen. Aktionäre, 

mailto:anmeldestelle@linkmarketservices.de


9 / 15 

die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht ha-

ben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Inhaberaktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. 

Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, sind dement-

sprechend grundsätzlich nicht berechtigt, das Stimmrecht oder sonstige ausübbare Aktio-

närsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung auszuüben; etwas anderes gilt dann, wenn 

und soweit sie sich hierzu durch den Veräußerer, der die Aktien zum Nachweisstichtag noch 

gehalten hat, bevollmächtigen lassen. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für 

die Berechtigung zum Erhalt der an die Stelle der Dividende getretenen Ausgleichszahlung 

an die außenstehenden Aktionäre. Maßgeblich für die Teilnahme an der Hauptversamm-

lung und den Umfang sowie die Ausübung des Stimmrechts aus den Inhaberaktien sind 

somit ausschließlich der Nachweis des Aktienbesitzes des Aktionärs zum Nachweisstichtag 

und die rechtzeitige Anmeldung.  

 

Bei Namensaktien gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im 

Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht, das Stimmrecht sowie die Anzahl 

der einem Aktionär in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte sind demgemäß 

neben der vorgenannten Anmeldung die Eintragung als Aktionär im Aktienregister am Tag 

der Hauptversammlung und der an diesem Tag eingetragene Aktienbestand maßgeblich.  

 

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung eines Dritten 

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kredit-

institut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind die An-

meldung und im Falle von Inhaberaktien der Nachweis des Aktienbesitzes nach Maßgabe 

des Abschnitts „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“ er-

forderlich. Die Erteilung der Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversamm-

lung zulässig und kann schon vor der Anmeldung erfolgen. 

 

Vollmachten können durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegen-

über der Gesellschaft erteilt werden; wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem zu 

Bevollmächtigenden erteilt, bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-

mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. Die Eintritts- 

und Stimmkarte der Aktionäre enthält ein Vollmachtsformular und weitere Informationen zur 

Bevollmächtigung. Die Verwendung des Vollmachtsformulars ist nicht zwingend. Möglich 
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ist auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen. Für die Bevoll-

mächtigung von Intermediären (z.B. Kreditinstitute) sowie diesen nach § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellten Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern und Personen, die sich ge-

schäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts erbieten, gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Nach letzterer Vorschrift muss die 

Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von diesem 

nachprüfbar festgehalten werden; die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein 

und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Die betref-

fenden Bevollmächtigten setzen jedoch unter Umständen besondere Regelungen für ihre 

eigene Bevollmächtigung fest; die Aktionäre werden daher gebeten, sich gegebenenfalls 

mit dem betreffend zu Bevollmächtigenden rechtzeitig über die jeweilige Form und das Ver-

fahren der Bevollmächtigung abzustimmen.  

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihre Änderung oder ihr Widerruf sowie der Nachweis einer 

gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht, ihrer Änderung oder ihres Wider-

rufs gegenüber der Gesellschaft müssen entweder an der Ein- und Ausgangskontrolle der 

Hauptversammlung erfolgen oder, wenn sie bereits im Vorfeld der Hauptversammlung er-

folgen sollen, der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 24. Juni 

2025, 18:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen: 

 

Mainova Aktiengesellschaft 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10  

80637 München 

oder per E-Mail: anmeldestelle@linkmarketservices.de 

 

Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung ihre Rechte in der Hauptversammlung 

persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf einer zuvor erteilten 

Vollmacht. 

 

Stimmrechtsausübung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

 

Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall sind die Anmeldung und im 

Falle von Inhaberaktien der Nachweis des Aktienbesitzes nach Maßgabe der obigen Erläu-

terungen im Abschnitt „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-

rechts“ erforderlich. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft üben das Stimmrecht im Fall 

mailto:anmeldestelle@linkmarketservices.de


11 / 15 

ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebunden aus. Liegen ihnen zu Punkten der Tages-

ordnung keine oder keine eindeutigen Weisungen vor, geben sie zu diesen Tagesordnungs-

punkten keine Stimme ab. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 

durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, 

so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 

Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf 

sowie die Erteilung von Weisungen und deren Änderung bedürfen der Textform. Die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu Wortmeldun-

gen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.  

 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spä-

testens Dienstag, 24. Juni 2025, 18:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter der nachfol-

gend genannten Adresse eingegangen sein: 

 

Mainova Aktiengesellschaft 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10  

80637 München 

oder per E-Mail: anmeldestelle@linkmarketservices.de 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt wird im Vorfeld der Hauptversammlung auch ein unter dieser Ad-

resse eingegangener Widerruf einer erteilten Vollmacht oder eine dort eingegangene Än-

derung von Weisungen berücksichtigt. Am Tag der Hauptversammlung können die Voll-

machts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-

ter, die Änderung von Weisungen sowie der Widerruf der Vollmacht in Textform auch an 

der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen. 

 

Ergänzende Informationen zur Stimmrechtsausübung   

 

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen 

zur Stimmrechtsausübung fristgemäß eingehen, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt 

des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (i) gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 

Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durch-

führungsverordnung (EU) 2018/1212, (ii) per E-Mail und (iii) per Post. Gehen auf demselben 

Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Erklärungen zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene 

Erklärung verbindlich.  

 

mailto:anmeldestelle@linkmarketservices.de
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Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. 

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchge-

führt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Weisung entspre-

chend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

 

Rechte der Aktionäre 

 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-

teiligen Betrag von Euro 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlan-

gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das 

Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer Form nach § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter 

elektronischer Signatur) an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft bis spätes-

tens Sonntag, 25. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Später zugegangene Ergän-

zungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Bitte übersenden Sie ein entsprechendes Ver-

langen schriftlich an 

 

Mainova Aktiengesellschaft 

Vorstand / Abteilung Corporate Governance und Gremienmanagement 

Solmsstraße 38 

60486 Frankfurt am Main 

 

oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des oder der verlangenden Aktionäre mit 

qualifizierter elektronischer Signatur an hv2025@mainova.de 

 

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschluss-

vorlage beiliegen.  

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 

des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft hinsichtlich des Mindestaktienbesitzes 

Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über 

das Ergänzungsverlangen halten. Bei der Berechnung dieser 90 Tage bestehen nach § 70 

AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die ausdrücklich hingewiesen wird. Bei der 

Fristberechnung sind ferner die Bestimmungen des § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzu-

mailto:hv2025@mainova.de
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wenden. Für den Nachweis reicht eine entsprechende Bestätigung des depotführenden In-

stituts aus. Bei Inhabern von Namensaktien genügt zum Nachweis die entsprechende Ein-

tragung im Aktienregister. 

 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit 

der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Information zugeleitet, bei de-

nen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäi-

schen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.mainova.de/hauptversammlung zugänglich gemacht.  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 

bestimmten Punkten der Tagesordnung stellen (§ 126 AktG) und Wahlvorschläge für die 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern machen (§ 127 AktG). Ge-

genanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge bedürfen keiner 

Begründung. Gegenanträge mit Begründung und Wahlvorschläge sind unter Angabe des 

Namens des Aktionärs ausschließlich an die nachfolgend genannte Adresse zu richten: 

 

Mainova Aktiengesellschaft 

Vorstand / Abteilung Corporate Governance und Gremienmanagement 

Solmsstraße 38 

60486 Frankfurt am Main 

E-Mail: hv2025@mainova.de 

 

Zugänglich zu machende ordnungsgemäße Gegenanträge (§ 126 AktG) und Wahlvor-

schläge (§ 127 AktG) von Aktionären werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und gegebenenfalls der durch den Vorstand zu ergänzenden Inhalte gemäß  

§ 127 Satz 4 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.mainova.de/gegenantraege veröffentlicht. Dabei werden Gegenanträge und 

Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung berücksichtigt, die der Gesellschaft spätes-

tens am Dienstag, 10. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Eventuelle Stellungnahmen 

der Verwaltung werden gleichfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich ge-

macht. 

 

https://www.mainova.de/hauptversammlung
mailto:hv2025@mainova.de
https://www.mainova.de/gegenantraege
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Von der Zugänglichmachung eines Gegenantrags, eines Wahlvorschlags und einer Be-

gründung kann die Gesellschaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach 

§ 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag oder Wahlvorschlag zu einem ge-

setzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde oder die 

Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben ent-

hält. Eine Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Ein Wahlvorschlag nach § 127 AktG braucht auch dann 

nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht den Namen, den aus-

geübten Beruf und den Wohnort des Kandidaten sowie beim Vorschlag zur Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetz-

lich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge nach § 126 AktG und Wahlvorschläge 

nach § 127 AktG, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden 

sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt 

werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge 

oder Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung auch ohne vorherige Übermittlung an 

die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über Angelegenhei-

ten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Ge-

genstands der Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht 

erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 

einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Kon-

zernabschluss einbezogenen Unternehmen, da der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Ta-

gesordnung auch der Konzernabschluss und der zusammengefasste Lagebericht der 

Mainova Aktiengesellschaft und des Konzerns vorgelegt werden. Auskunftsverlangen sind 

in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 

 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG 

genannten Gründen absehen, zum Beispiel wenn die Erteilung der Auskunft nach vernünf-

tiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen 

Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach der Satzung ist der Vor-

sitzende der Hauptversammlung ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeit-

lich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, bereits zu Beginn oder 
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während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Haupt-

versammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den 

einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen festzusetzen (vgl. § 17 Abs. 2 der Sat-

zung). 

 

UTC-Zeiten 

 

Sämtliche Zeitangaben in der Einberufung sind in der für Deutschland maßgeblichen mit-

teleuropäischen Zeit (MESZ) angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Welt-

zeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden. 

 

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft 

 

Die Informationen nach § 124a AktG sind von der Einberufung der Hauptversammlung an 

über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich unter  

https://www.mainova.de/hauptversammlung 

 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Inter-

netadresse bekannt gegeben. 

 

Datenschutzhinweise für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

 

Die Mainova Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der 

geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Aus-

übung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Soweit diese per-

sonenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Haupt-

versammlung angegeben werden, werden sie von der depotführenden Bank oder einem 

sonstigen Intermediär im Zuge der Anmeldung an die Mainova Aktiengesellschaft übermit-

telt. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter  

https://www.mainova.de/hv-datenschutz. 

 

Frankfurt am Main, im Mai 2025 

 

Mainova Aktiengesellschaft 
 

Der Vorstand 

https://www.mainova.de/hauptversammlung
https://www.mainova.de/hv-datenschutz

